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Gremium Termin Genehmigung Stimmverh. J N E 

Stadtrat 03.07.2019      

 
 
Betreff 
 
Beschluss über die Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlung der 
Unterhaltungsverbände 
 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt, für den Zeitraum der am 01.07.2019 beginnenden Wahlperiode 
folgende Personen in die Verbandsversammlungen der Unterhaltungsverbände der  
Gewässer II.Ordnung zu entsenden: 
  
1. Unterhaltungsverband Seege/Aland 
    Herrn Detlef Kränzel, vertretungsweise Herrn Nico Schulz 
  
2. Unterhaltungsverband Milde/Biese 
    Herrn Detlef Kränzel, vertretungsweise Herrn Siegfried Bartels 
  
3. Unterhaltungsverband Uchte 
    Herrn Detlef Kränzel, vertretungsweise Herrn Siegfried Bartels 
 
 
 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
Gemäß § 54 (3) Wassergesetz LSA vom 27.03.2013 sind die im jeweiligen 
Niederschlagsgebiet gelegenen Gemeinden Mitglieder der Unterhaltungsverbände. 
  
Die Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils einen Vertreter, der zur Vertretung der Gemeinde 
nach der Gemeindeordnung befugt ist oder einen durch den Gemeinderat bestimmten 
Einwohner aus dem jeweiligen Gemeindegebiet, in die Verbandsversammlung. 
  
Mit Erlass des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 03.12.2013 wurde auf eine 
Beschlussfassung zur Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlungen 
hingewiesen. 



Die Zuständigkeit für diese Entscheidung liegt nach Einschätzung des LVWA beim  
Gemeinderat. 
 
 
 
Empfehlung der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt dieser Beschlussvorlage zuzustimmen. 

 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
 
 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Unterschrift Amtsleiter    Mitzeichnung Kämmerer 
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